
 

Gemeinde Sulzemoos 

 

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 
02.03.2015 

 

 
 

 
 
Ort Sulzemoos, Kirchstraße 3 

Vorsitzender Hainzinger, Gerhard 

Schriftführer Keller-Theuermann, Csilla 

Eröffnung der Sitzung Der Vorsitzende erklärt die Sitzung um 19:00 Uhr für eröffnet. Er stellt 
fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen und dass Zeit, 
Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bay. 
Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekanntgemacht wurden. 

Anwesend Von den 15 Mitgliedern (einschl. Vorsitzender) des Gemeinderates 
sind 15 anwesend. 

 Hainzinger, Gerhard  
 Kneidl, Johannes  
 Schmid, Paul  
 Dr. Braun, Annegret  
 Fried jun., Michael  
 Heinzinger, Elfriede  
 Huber, Wolfgang  
 Ketterl, Siegfried  
 Kraut, Josef  
 Schlatterer, Matthias  
 Schmid jun., Michael  
 Stumpferl, Johann  
 Wallner, Andreas  
 Winter, Markus  
 Wohlmut, Richard  
 
 Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat Sulzemoos somit 

nach Art. 47 Abs. 2/3 GO beschlussfähig ist. 
  
Genehmigung der letzten 
Sitzungsniederschrift 

Die letzte Sitzungsniederschrift vom 09.02.2015 wird ohne Einwand 
genehmigt. 
 
15 : 0 
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1 Zuschussantrag des VdK-Ortsverbandes Sulzemoos für das Jahr 2015 
 

Sachverhalt: 

Den Gemeinderäten liegt der Antrag vom 02.02.2015 in Kopie vor. Bürgermeister Hainzinger teilt mit, 
dass in den letzten beiden Jahren ein Zuschuss von jeweils 100,00 € gewährt wurde. 
 

Beschluss: 

Dem VdK-Ortsverband Sulzemoos wird für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 100,00 € ge-
währt. 
 

Abstimmungsergebnis: 15:0 

 
 

2 Zuschussantrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. für das Jahr 2015 
 

Sachverhalt: 

Den Gemeinderäten liegt der Antrag vom 05.02.2015 in Kopie vor. Bürgermeister Hainzinger teilt mit, 
dass in den letzten beiden Jahren ein Zuschuss von jeweils 50,00 € gewährt wurde. 
 

Beschluss: 

Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. wird für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe 
von 50,00 € gewährt. 
 

Abstimmungsergebnis: 15:0 

 
 

3 Zuschussantrag des Gartenbauvereins Einsbach für das Jahr 2015 
 

Sachverhalt: 

Den Gemeinderäten liegt der Antrag vom 08.02.2015 in Kopie vor. Bürgermeister Hainzinger teilt mit, 
dass in den letzten beiden Jahren ein Zuschuss von jeweils 500,00 € gewährt wurde. 
 

Beschluss: 

Dem Gartenbauverein Einsbach wird für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 500,00 € gewährt. 
 

Abstimmungsergebnis: 15:0 

 
 

4 Zuschussantrag des Obst- und Gartenbauvereins Wiedenzhausen für das Jahr 2015 
 

Sachverhalt: 

Den Gemeinderäten liegt der Antrag vom 16.02.2015 in Kopie vor. Bürgermeister Hainzinger teilt mit, 
dass in den letzten beiden Jahren ein Zuschuss von jeweils 500,00 € gewährt wurde. 
 

Beschluss: 

Dem Obst- und Gartenbauverein Wiedenzhausen wird für das Jahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 
500,00 € gewährt. 
 

Abstimmungsergebnis: 15:0 
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5 Fehlende Straßenbeleuchtung in der Hopfenstraße in Einsbach - Ergebnis der Anliegerbefra-
gung 
 

Sachverhalt: 

Die Angelegenheit wurde bereits in der Sitzung am 22.12.2014 behandelt. 
 
Da in der Bürgerversammlung am 06.11.2014 in Einsbach ein Antrag auf Errichtung einer Straßenbe-
leuchtung in der Hopfenstraße gestellt wurde, wurde von der Verwaltung ein Angebot für die Errich-
tung einer Straßenlaterne an der Wendekehre bei Bayernwerk eingeholt. Das Angebot beläuft sich auf 
ca. 6.400,00 € brutto. Der Gemeinderat war in der Sitzung am 22.12.2014 der Meinung, dass zur bes-
seren Ausleuchtung eher 2 Lampen errichtet werden sollten. In diesem Fall sind Kosten in Höhe von 
ca. 8.000,00 € zu erwarten.  
 
Herr Bürgermeister Hainzinger erklärte dem Gemeinderat am22.12.2014, dass die Kosten einer Stra-
ßenbeleuchtung bei der erstmaligen Errichtung der Erschließungsstraße in die Abrechnung gefallen 
wären, wenn man damals die Laternen bereits errichtet hätte. Der Gemeinderat sprach sich deshalb 
dafür aus, dass aus diesem Grund alle Anlieger angeschrieben werden sollen, ob sie eine nachträgli-
che Errichtung wünschen und die Kosten übernehmen würden. 
 
Alle Anlieger wurden mit Schreiben vom 19.01.2015 um Mitteilung gebeten, ob sie sich anteilig an den 
Kosten für die geplante Straßenbeleuchtung in der Hopfenstraße beteiligen würden. Im Schreiben 
wurde darauf hingewiesen, dass davon ausgegangen wird, dass seitens der Anlieger kein Interesse 
besteht, wenn keine Antwort bis 13.02.2015 erfolgt.  
 
Folgende Anwohner haben Ihre Zustimmung zur Kostenübernahme erteilt: 
 
Wenger Gerhard und Eva Hopfenstr. 5 
 
Pfannmüller Karl und Brigitte Hopfenstr. 7 
 
 
Hauff Harald Hopfenstr. 4b Anmerkung:  

 „Ich stimme der Kostenübernahme jedoch nur zu, wenn 
sich ausnahmslos alle Anlieger beteiligen.“ 

 
Hainzinger Gerhard und Irmgard Hopfenstr. 8b Anmerkung: 

Kein Interesse an der Straßenbeleuchtung, tragen jedoch 
die Kosten, wenn alle Anlieger ihre Kosen auch tragen. 

 
Keine Antwort und somit kein Interesse an einer Straßenbeleuchtung in der Hopfenstraße haben die 
Eigentümer der Anwesen Hopfenstraße 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 6a, 6b, 8a und Austraße 1. 
 

Beschluss: 

Da die Befragung der Anlieger eine deutliche Ablehnung einer Straßenbeleuchtung ergeben hat, wird 
von der Errichtung einer Straßenbeleuchtung in der Hopfenstraße abgesehen.  
 

Abstimmungsergebnis: 15:0 
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6 Bauanträge im Freistellungsverfahren - Kenntnisnahme 

 

Sachverhalt: 

Folgende Bauanträge wurden im Jahr 2014 bis heute im Genehmigungsfreistellungsverfahren behan-
delt: 
 
Nr. Bauvorhaben Bauadresse 
 
  1 Doppelhaus Hochstr. 10+12, Wiedenzhausen 
  2 Einfamilienhaus Am Ziegelberg 36, Wiedenzhausen 
  3 Einfamilienhaus Am Ziegelberg 21, Wiedenzhausen 
  4 Einfamilienhaus Am Ziegelberg 26, Wiedenzhausen 
  5 Doppelhaushälfte Waldweg 30, Wiedenzhausen 
  6 Einfamilienhaus Am Ziegelberg 19, Wiedenzhausen 
  7 Einfamilienhaus Am Ziegelberg 34, Wiedenzhausen  
  8 Einfamilienhaus Am Ziegelberg 32, Wiedenzhausen 
  9 Doppelhaushälfte Waldweg 24, Wiedenzhausen 
10 Doppelhaushälfte Lerchenstr. 4, Wiedenzhausen 
11 Doppelhaushälfte Lerchenstr. 4a, Wiedenzhausen  
12 Vergr. Arbeiterwohnung Eichenhof, Sulzemoos 
13 Einfamilienhaus Moosweg 26, Sulzemoos 
14 Einfamilienhaus Am Sammerfeld 10, Einsbach 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Ein Beschluss wird nicht gefasst. 
 
 
 

Gerhard Hainzinger  
1. Bürgermeister 

 Keller-Theuermann, Csilla 
Schriftführer 

 


